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Tenor vorab Urtell 
Az.: 1 K 9602/18 

Eingegangen 
Im Namen des Volkes 19 FEB. 2021 

Urteil Meister & Partner 
Rechtsanwáte 

In der Verwaltungsrechtssache 

Alassa Mfouapon J. Land Baden-Wurttemberg 

(v. R.) 

hat das Verwaltungsgericht Stutgart 1 Kammer durch 

den Vorsitzenden Richter am VG Epe 

den Richter am VG Dr. Weis 

den Richter Hirzel 

den ehrenamtlichen Richter Brüning 

den shreud id D.. Ruuuulaoe 

am 18.02.2021 für Recht erkannt 

1. Es wird festgestellt, dass die durch den. Polizeivollzugsdienst des beklagten Landes 
9egenüber dem Kläyi in de1 Landeseislauluatuneerrlchtung In Ellwangen am 03.05.2U18 
durchgoführto Poroononfoototolliung, dae Detraten und Duraksuslhen duo uoo Jec 
Klägers, das Durchsuchen des Klägers und das Festsetzen des Klägers unter Anlegen von 
Einmal-Handschließen rechtswidrig gewesen sind. 
Es wird festgestellt, dass das Einbehalten des Geldbeutels durch den Polizeivollzugsdienst 
des beklagten Landes am 20.06.2018 im Rahmen der Abschiebung des Klägers rechtswidrig 
gewesen ist. 

Im Ubrigen wird die Klage abgewiesen. 
2. Die Kosten des Verfahrens trágt der Kläger zu 1/4, der Beklagte zu 3/4. 

3. Die Berufung wird zugelassen. 

Epe Dr. Weis Hirzel 

Beglaubigt 

brkuhdsbeamtin der Geschaftsstelle 

Hinweis: 
Ein Urteil mit Gründen und Rechtsmittelbelehrung wird den Beteiligten zugestellt. Die Frist tür 
etwaige Rechtsmittel beginnt erst mit der Zustellung des begründeten Urteils. 

4.1 (09/05) Tenor vorab Urteil 
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Baden-Württemberg 
Verwaltungsgericht Stuttgart 

PRESSESTELLE 

PRESSEMITTEILUNG vom 19. Februar 2021 

RKlage des Herrn Alassa M. gegen das Land Baden-Württemberg 

wegen. Feststellung der Rechtswidrigkeit polizeilicher MaBnahmen 

hat teilweise Efolg. 

Das Verwaltungsgericht Stuttgart hat aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 

18.02.2021 festgestelt, dass die durch den Polizeivollzugsdienst des beklagten 

Landes gegenüber dem Kläger in der Landeserstaufnahmeeinrichturng in 

Elwangen am 03.05.2018 durchgefuhrte Personenfeststellung, das Betreten und 

Durchsuchen des Zimmers des Klagers, das Durchsuchen des Klägers und das 

Festsetzen des Klägers unter Anlegen von Einmal-Handschließen rechtswidrig 

gewesen sind. Es hat weiterhin festgestellt, dass das Einbehalten des 

Geldbeutels durch den Polizeivollzugsdienst des beklagten Landes am 

20.06.2018 im Rahmen der Abschiebung des Klägers rechtswidrig gewesen ist. 

Im Übrigen hat es die Klage abgewiesen (Az.: 1 K 9602/18). 

Die 1. Kammer des Verwaltungsgerichts Stuttgart hat entschieden, dass die 

zulässigen Klagen teilweise begrundet sind: 

Die Kammer kam zu dem Ergebnis, dass die gegenüber dem Kläger im Rahmen 

der Razzia am 03.05.2018 getroffenen polizeilichen MaBnahmen 

unverhaltnismäßig waren. Das Zimmer des Klägers in der 

Landeserstaufnahmeeinrichtung sei zwar keine Wohnung im Sinne von Art. 13 

Abs. 1 GG. Auch habe es sich bei dem Gebäude, in dem der Kläger 

untergebracht war, zum Zeitpunkt der Razzia um einen sogenannten 

gefahrlichen Ort im Sinne des Polizeirechts gehandelt. Der mit den 

Malsnahmen verbundene Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht des 
Augustensirade 5 70178 Stuagat 0711/ 6673-6946 (Frau Tanriver) 071 1/6673-6945 (Hem Epple) 

0151/17403149 (Freu Tanriver- Mobil) 0151/17403 147 (Her Epple - Mobil) 

Telcfax 0711 6673-6801 oder 6970 

pressestelle@vgsturlgart.justiz.bwl.de www.vgstuutgart.de 
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Klägers sei jedoch nicht angemessen gewesen. Dabei sei zu berücksichtigen, 

dass die Maßnahmen bereits ab 5:19 Uhr durchgefuhrt wurden und damit nach 

der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Nachtzeit stattfanden 

Die Durchführung der Abschiebung des Klägers am 20.08.2018 war nach 

Uherzauauna der Kammer mit Ausnahma des zeitwaisen Finbehaltens rles 
Geldbeutels des Klägers rechtmäßig. Die angegriffenen Volizugsmaßnahmen, 

namentlich das Betreten des klägerischen Zimmers, die Durchsuchung des 

Kiagers, der Einsatz korperlicner Gewalt, der liegende Iransport und die 

Fesseluny uil Haind- und Fußsuliellen, seiern insbesurndere velhallisi4ig 

gowc Aacer: non tenneia oi driingis in dac aguoiro 

Persönlichkeitsrecht zur Durchsetzung der- Ausreisepflicht gerechtfertigt Die 

nicht in der Verantwortung des beklagten Landes liegenden Vorgaben der 

italienischen Behörden zu Flugankünften bei sog. Dublin-Uberstellungen 
rechtfertigten die Vollstreckung zur Nachtzeit. 

Gegen das Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, die Vom 

Verwaltungsogericht Stuttgart zugelassen wurde. Die Beruiung ist innerhals eines 
Monats nach Zustellung der vollständigen Entscheidungsgründe, die noch nicht 

vorliegen, einzulegen. 

Diana Tanriver. Richterin am Verwaltinosoericht 

Pressesprecherin 
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